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FÜNFTER TEIL

FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1

SONDERSCHULWESEN UND INTEGRIERTES SCHULWESEN

 

A.
Nutznießer
Das integrierte Sonderschulwesen unterrichtet Kinder und Jugendliche, die auf Grundlage einer mutlidisziplinären Untersuchung einen ihren pädagogischen Bedürfnissen und Möglichkeiten entsprechenden Unterricht erhalten. Die multidisziplinäre Untersuchung wird von einem psycho-medizinisch-sozialen Zentrum (PMS-Zentrum) oder einem anerkannten Dienst vorgenommen.

Ziel des Sonderschulwesens ist es, den spezifischen pädagogischen Bedürfnissen der Schüler zu entsprechen und ihre Entwicklung zu fördern.

Zu diesem Zweck:

· gewährleistet das Sonderschulwesen für jeden Schüler eine individualisierte Grundausbildung entsprechend seiner Bedürfnisse und Fähigkeiten;

· beobachtet und evaluiert das Sonderschulwesen kontinuierlich die Fortschritte eines jeden Schülers;

· unterstützt das Sonderschulwesen jeden, sein persönliches Lebensprojekt zu definieren und zu verwirklichen;

· ermöglicht das Sonderschulwesen jedem Schüler, eine pädagogische, paramedizinische, psychologische und soziale Begleitung in Anspruch zu nehmen,
um unter bestmöglichen Bedingungen die soziale oder sozialberufliche Integration zu ermöglichen, wobei die PMS-Zentren die Begleitung gewährleisten.

Das Sonderschulwesen ist in 2 Teile unterteilt: das Grundschulwesen und das Sekundarschulwesen.

B.
Unterrichtsarten und -formen
Um den Kindern und Jugendlichen den Unterricht geben zu können, der ihren Bedürfnissen  entspricht, sind acht Unterrichtsarten und vier Unterrichtstypen geschaffen worden:

Typ 1:

für Schüler mit leichter geistiger Behinderung;
Typ 2:
für Schüler mit mittlerer oder schwerer geistiger Behinderung;
Typ 3:
für Schüler mit Verhaltens- und Persönlichkeitsstörungen;
Typ 4:

für Schüler mit Körperbehinderungen;
Typ 5:

für kranke Schüler;
Typ 6:

für Schüler mit Sehbehinderungen;
Typ 7:

für Schüler mit Hörbehinderungen;
Typ 8:
für Schüler mit motorischen Störungen (nur im Grundschulwesen).

Form 1: 
(Sondersekundarunterricht zur sozialen An​pas​sung): ihr Ziel ist die größtmögliche Selbstständigkeit in dem geschützten Lebensumfeld;
Form 2:

(Sondersekundarunterricht zur sozialberuflichen Anpassung): ihr Ziel ist eine allgemeinbildende, soziale und berufliche Ausbildung, um die Integration in ein geschütztes Lebensumfeld und/oder auf dem geschützten Arbeitsmarkt zu ermöglichen;
Form 3: 
(beruflicher Sondersekundarunterricht): ihr 
Ziel ist eine allgemeinbildende, soziale und berufliche Ausbildung, um die Integration in ein herkömmliches Lebensumfeld oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen;
Form 4:
Sie richtet sich an Personen mit Behinderung, die aufgrund ihrer schulischen Ausbildung (allgemein​bildender, technischer oder beruflicher Unterricht) die gleichen Diplome erhalten können wie Schüler des Regelunterrichts.
Auf Grundlage eines Gutachtens des Klassenrates und des PMS-Zentrums kann ein Schüler die Unterrichtsform im Laufe eines Schuljahres wechseln.

Jüngste Erkenntnisse

Seit mehreren Jahren entstehen Projektklassen für Menschen mit Autismus, Aphasie-Dysphasie oder Mehrfachbehinderungen und wird die allgemeine Organisation des Sondersekundarschulwesens überdacht.

Die Unterrichtsform 1 wird in einer einzigen Phase von mindestens 4 Studienjahren (*) organisiert.

Die Form 2 wird in zwei Phasen mit einer Dauer von je 2 Studienjahren (*) organisiert.

Die Form 3 wird in drei Phasen organisiert.

(*)
Ein Studienjahr entspricht nicht unbedingt einem Schuljahr.

C.
Sondergrundschulwesen
SONDERKINDERGARTEN: Schüler von 2 1/2 Jahren bis maximal 7 Jahren.
SONDERGRUNDSCHULWESEN: Schüler von 6 Jahren bis maximal 14 Jahren.
Das Sondergrundschulwesen ist nicht in Studienjahren, sondern in Reifestufen (Stadien) organisiert.

Wie im Regelunterricht kann der Schüler aufgrund der erworbenen Fähigkeiten ein Abschlusszeugnis der Grundschule erhalten.
D.
Sondersekundarschulwesen
Schüler von 12 bis 21 Jahren (Ausnahmen möglich).

Das Sondersekundarschulwesen ist in vier Formen organisiert, um das persönliche Lebensprojekt eines jeden Schülers berücksichtigen zu können.

	Form 1
	Form 2
	Form3
	Form 4

	Sekun​dar​unter​richt zur so​zialen An​pas​sung
	Se​​kun​dar​unter​richt zur sozial-beruf​li​chen Anpassung
	beruflicher Sekundar​unterricht
	Allgemeinbil​den​​der, tech​ni​scher, künst​​leri​scher oder be​ruf​licher Son​der​un​ter​richt

	Zur Vor​be​rei​tung der so​zialen Inte​gra​tion in ein ge​schütz​tes Le​bens​um​feld.
	Zur Vorbe​rei​tung der sozial​be​ruf​li​chen In​te​gration auf dem ge​schütz​ten Arbeits​markt.
	Unter gewissen Bedingungen er​hält der Schü​ler das Ab​schluss​zeug​nis der Grund​schule, einen Befä​hi​gungs​nachweis oder einen er​gän​zenden Befä​higungs​nach​weis.

Zur Vorbereitung der sozialberuf​li​chen Integra​tion auf dem allge​meinen Arbeits​markt.
	Alle Ver​pflich​tungen (Stun​denplan, Pro​gramm) und Zeug​nisse des Regel​sekun​dar​unter​​richts.


Unterrichtsform 1
Die Unterrichtsform 1 wird in einer einzigen Phase organisiert, deren Dauer vom Klassenrat in Zusammenarbeit mit dem PMS-Zentrum festgelegt wird.

Im Rahmen des Schulprojektes und entsprechend des individuellen Lernprojektes unterstützt diese Unterrichtsform die Schüler in der Entwicklung der Selbstständigkeit, der Kommunikation, des Sozialverhaltens und der persönlichen Entfaltung.

Sie dient der Vorbereitung der sozialen Integration in ein geschütztes Lebensumfeld.

Unterrichtsform 2

Die Unterrichtsform 2 wird in zwei Phasen organisiert, deren Dauer vom Klassenrat in Zusammenarbeit mit dem PMS-Zentrum festgelegt wird.

Im Rahmen des Schulprojektes und entsprechend des individuellen Lernprojektes unterstützt diese Unterrichtsform die Schüler in der ersten Phase in der Entwicklung der Kommunikation, des Sozialverhaltens, der beruflichen Fähigkeiten, ...

In der zweiten Phase dient sie der Vorbereitung auf das soziale und das berufliche 
Leben.
Unterrichtsform 3
Die Unterrichtsform 3 ermöglicht den Schülern - zur Förderung ihrer sozialberuflichen Integration - all​ge​mein​bil​den​de, berufliche, soziale und übergreifende Fähigkeiten zu erwerben.

Die Unterrichtsform 3 ist in drei Phasen organisiert:

· Die 1. Phase beinhaltet: 
1. 1. eine höchstens ein Schuljahr dauernde Beobachtungsphase in einem oder mehreren Berufszweigen; 
2.  eine vielseitige Beschäftigung  innerhalb eines 
Berufszweiges, deren Dauer vom Klassenrat bestimmt wird.
· 2. Phase: Am Ende der zweiten Phase kann der Schüler eine vielseitige  Befähigung in einer Berufsgruppe erhalten, was ihm eine sozialberufliche Integration ermöglicht.

· 3. Phase: Auf der Grundlage des in der 2. Phase Erlernten hat der Schüler Zugang zu einer Ausbildung, die mit einem beruflichen Befähigungsnachweis abschließt, der durch ein Berufsprofil definiert wird, das einem Beruf entspricht (innerhalb der Berufsgruppe, in der der Schüler am Ende der 2. Phase einen Befähigungsnachweis erhalten hat).

Am Ende jeder Phase kann der Klassenrat dem Schüler ein Abschlusszeugnis der Grundschule ausstellen.

N.B.: Die Definition der Phasen der Unterrichtsform 3 richtet sich nach den Wahlfächern des von der Französischen Gemeinschaft organisierten Unterrichtswesens, die ebenfalls in den Einrichtungen des freien subventionierten Unterrichtswesens in ähnlicher Form angeboten werden.

Unterrichtsform 4
Die Unterrichtsform 4 entspricht dem Re​gel​se​kun​dar​un​ter​richt mit einer anderen personellen und methodologischen Betreuung.

Anmerkung: Die oben angeführten Informationen beschreiben die aktuelle Situation in den von der Französischen Gemeinschaft organisierten Schulen und den subventionierten Schulen, die sich dafür entschieden haben, die Reform in den  Sondersekundarschulen der Französischen Gemeinschaft zu übernehmen.

Ein Dekret, das den Sonderschulunterricht organisiert, ist in Vorbereitung. Es wird voraussichtlich für das Schuljahr 2003-2004 in Kraft treten.
WO INFORMIERE ICH MICH?

· MINISTERIUM DER FRANZÖSISCHEN GEMEINSCHAFT   

Generalverwaltung des Unterrichtswesens und der wissenschaftlichen Forschung

Generaldirektion des Pflichtunterrichtswesens
Cité administrative de l'Etat

Boulevard Pachéco 19, Bfka. 0

1010 BRÜSSEL

Tel.:
02/210.56.70
Grünes Telefon: (0800) 20 000
Fax:
02/210.55.61 oder 02/210.59.69

Internet:
http://www.cfwb.be
· PMS-ZENTREN
